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A n fra g e 

Präs.: & Juli 1973 

der Abgeordneten Dr.HAUSER 

und Genos s en 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 
betreffend Eidesablegung im Strafverfahren 

In der österreichischenJuristenzeitung 1973, Seite 121, 
wurde ein Artikel veröffentlicht, der sich unter der Über­
schrift "Der religiöse Eid im gerichtlichen Verfahren" mit 
der Ablegung von Eiden im gerichtlichen Verfa~renbefaßt. 

Im Hinblick auf die im Zuge befindlichen Reformen im Straf:-
'p-rozeßrecht ist hier vor allem die Beeidigung von Zeugen 

und Sachverständigen im Strafverfahren von Interesse. Der 
Autor des erwähnten Artikels kommt zu dem Schluß, daß allen­

falls künftig von der Eidesablegung, die als religiöse Be­

teuerung anzus eh en 1s t, Abs tand zu nehmen s ein wird. Wahr­
heitsgemäße Aussagen von Zeugen und Sachverständigen ge­
hören jedoch zu den v'lichtigsten Bestandteilen einer ge­

ordneten Strafrechts pflege. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 
Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e : 

1) Sind bei den Vorarbeiten zur Strafprozeßreform die in 
d.em genannten Artikel enthaltenen Aus führungen ge­
prüft und ausgewertet worden? 

2) In welcher Weise soll darauf bei einer Neugestaltung 
~er §§ 169 und 247 StPO sowie der damit verwandten Be­
stimmungen der Strafprozeßordnung Bedacht genommen Nerden? 

3) Sind im Zusammel".hang damit oder auch unabhängig davon 
Bemü.'rlungen unternommen worden, das Gesetz vom 3.5.1868, 
RGBl. Nr. 33 neu zu formulieren? 
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